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Artikel 1

Aufhebung der Verordnung über die 
Errichtung einer Radioaktivitätsmessstelle 

an der Universität des Saarlandes

Die Verordnung über die Errichtung einer Radioakti-
vitätsmessstelle an der Universität des Saarlandes vom 
20. März 2008 (Amtsbl. S. 614) wird aufgehoben.

Artikel 2

Verordnung über Zuständigkeiten  
nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz 

(Strahlenschutzvorsorgegesetz-
Zuständigkeitsverordnung – StrVGZV)

§ 1 
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die Zuständigkeiten von Be-
hörden für den Vollzug des Strahlenschutzvorsorge-
gesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2610), 
zuletzt geändert durch Artikel 91 der Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474), in der jeweils gel-
tenden Fassung sowie der nach diesem Gesetz ergan-
genen Rechtsverordnungen, soweit eine Zuständigkeit 
der Länder gegeben ist.

§ 2 
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz

Zuständige Behörde zur Durchführung der in § 1 ge-
nannten Rechtsvorschriften sowie für die Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist das Lan-
desamt für Umwelt- und Arbeitsschutz, soweit nicht in 
dieser oder anderen Verordnungen oder durch Gesetz 
Aufgaben anderen Behörden zugewiesen werden.

§ 3 
Landesamt für Verbraucherschutz

Zuständige Behörde für die Probennahme von Lebens-
mitteln, Tabakerzeugnissen und Bedarfsgegenständen 
nach § 12 des Strahlenschutzvorsorgegesetzes ist das 
Landesamt für Verbraucherschutz.

§ 4 
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Zuständige Behörde für die Probennahme von Futter-
mitteln nach § 12 des Strahlenschutzvorsorgegesetzes 
ist das Ministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz.

§ 5 
Ministerium für Soziales, Gesundheit,  

Frauen und Familie

Zuständige Behörde für die Probennahme von Arz-
neimitteln und deren Ausgangsstoffen nach § 12 des 
Strahlenschutzvorsorgegesetzes ist das Ministerium 
für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie.

Artikel 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2016 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung über Zuständigkeiten 
nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz vom 31. Ja-
nuar 1990 (Amtsbl. S. 241), zuletzt geändert durch 
die Verordnung vom 8. Dezember 2015 (Amtsbl. I 
S. 2219), außer Kraft.

Saarbrücken, den 14. März 2017

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin
Kramp-Karrenbauer

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa
Toscani

Der Minister für Inneres und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Bachmann

Der Minister der Justiz
Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

Der Minister für Bildung und Kultur
Commerçon

98 Verordnung über das Naturschutzgebiet  
 „Limbacher und Spieser Wald“ (N 6609-301)

Vom 17. März 2017

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amtsbl. 
S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, § 23 
und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils 
geltenden Fassung verordnet das Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz:

Präambel
Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.
Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
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zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.
Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten.
Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerken nung eines Natura 
2000-Gebietes durch die EU-Kommission.
Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe durch eine verant wortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).
Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungs-
ziele – Wie derherstellung und Entwicklung eines 
günstigen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie 
durch einen mit den Bewirtschaftern in gebiets- und 
bedarfsorientierten Nutzergesprächen abgestimmten 
Managementplan erreicht werden.
Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebens räume und Arten unver-
zichtbar.
Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.
Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finan zielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 
naturschutzge rechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.
Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirt schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).
Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Er-
wartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 
2000-Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den Erfolg 
der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaß-
nahmen erfolgen muss.
Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Er-
gebnisse des allgemeinen Monitorings beinhalten. 
Kommt ein Mitgliedsstaat seinen aus den europäi-
schen Richtlinien er wachsenen Verpflichtungen nicht 
nach, existiert ein EU-rechtliches Kontroll- und Sank-
tionsinstrumentarium in Form von Beschwerde- und 
Vertragsverletzungsverfah ren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit ei-
ner Größe von ca. 1655 ha wird zum Naturschutzgebiet 

erklärt. Es trägt die Bezeichnung Naturschutzgebiet 
„Limbacher und Spieser Wald“ (N 6609-301) und ist 
Teil des Netzes Natura 2000 (§ 31 Bundesnaturschutz-
gesetz) als Gebiet von gemein schaftlicher Bedeutung 
gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräu-
me sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. 
L 206 vom 22.07.1992 S. 7) und als Europäisches 
Vogelschutz gebiet gemäß der Richtlinie 2009/147/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhaltung der wildleben-
den Vogelarten (ABl. L 20 vom 26. Januar 2010 S. 7) 
in der jeweils geltenden Fassung.

Das Schutzgebiet liegt in der Stadt Neunkirchen, 
Gemarkungen Kohlhof und Neunkirchen, der Stadt 
St. Ing bert, Gemarkung Rohrbach, und der Gemeinde 
Spiesen-Elversberg, Gemarkung Spiesen, zwischen 
der BAB 6 im Süden und der BAB 8 im Norden.

(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in Detailkarten 1 : 2.000 mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, die ebenfalls 
Bestandteil dieser Verordnung sind, wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im Mi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Oberste 
Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. Jeweils 
eine weitere Ausfertigung befindet sich bei der Stadt 
Neunkirchen, der Stadt St. Ingbert und der Gemeinde 
Spiesen-Elversberg. Verordnungstext und Karten kön-
nen bei den ge nannten Stellen eingesehen werden.

(3) In den Detailkarten werden, soweit dies für die 
Anwendbarkeit nachfolgender Regelungen erfor-
derlich ist, die Lebensraumtypen und deren Erhal-
tungszustände nach Anhang I der Richtlinie 92/43/
EWG dargestellt.

(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Naturschutzge biet“ gekennzeichnet, 
dessen Aufstellung und Bestand die Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten von Grundstücken zu dulden 
haben.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Er-
haltungsziele), einschließlich der räumlichen Vernet-
zung, der prioritären Lebensraumtypen:
91D0 Moorwälder, Subtyp 91D1 Birken-Moorwald
91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxi-
nus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salici-
on albae),

der Lebensraumtypen:
3160 Dystrophe Seen und Teiche
4030 Trockene europäische Heiden
9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer 
Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald 
(Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum],
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der prioritären Art und ihres Lebensraumes:
1078 Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria),

der Art und ihres Lebensraumes:
1083 Hirschkäfer (Lucanus cervus),

der Brut-, Rast- oder Zugvogelarten des Anhangs I der 
Vogelschutzrichtlinie und ihrer Lebensräume:
A 072 Wespenbussard (Pernis apivorus)
A 234 Grauspecht (Picus canus)
A 236 Schwarzspecht (Dryocopus martius)
A 238 Mittelspecht (Dendrocopus medius),

und der gefährdeten Zugvogelarten nach Artikel 4 Ab-
satz 2 der Vogelschutzrichtlinie und ihrer Lebensräume:
A 099 Baumfalke (Falco subbuteo)
A 212 Kuckuck (Cuculus canorus).

Schutzzweck ist zudem die Erhaltung, Pflege und 
Entwicklung des großen, zusammenhängenden Wald-
gebietes mit hohem Buchenwaldanteil sowie natur-
nahen Tälern mit Bruchwäldern und Seggenrieden, 
welches zur Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-
schaftsbildes beiträgt und einer Vielzahl von teils sel-
tenen und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten einen 
geeigneten Lebensraum bietet.

§ 3 
Zulässige Handlungen und Nutzungen

(1) Im gesamten Schutzgebiet sind unbeschadet ander-
weitiger Rechtsvorschriften oder erforderlicher Zulas-
sungen, soweit der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird, folgende Nutzungen und Handlungen zulässig:

1. forstwirtschaftliche Bodennutzung unter Beach-
tung des § 3 Absätze 2 und 3 und des § 4 Absätze 1 
und 2,

2. Jagd und zu diesem Zweck auch die Errichtung 
von an die Landschaft angepassten Hochsitzen in 
einfacher Holzbauweise sowie die Unterhaltung 
bestehender Jagdschneisen und Wildäcker, die An-
lage von Jagdschneisen auf Flächen ohne Lebens-
raumtypen und auf Flächen mit Lebensraumtypen, 
soweit der günstige Erhaltungszustand nicht beein-
trächtigt wird; § 3 Absatz 2 Nr. 1 und Nr. 2 bleiben 
unberührt,

3. Freilauf von Hunden, sofern es sich um Hütehunde 
im Rahmen der Weideführung oder um Diensthun-
de im Einsatz, soweit erforderlich, handelt, darüber 
hinaus auf bestehenden Wegen Freilauf von Hun-
den in Sichtweite und im tatsächlichen Einwir-
kungsbereich der Halter oder Aufsichtspersonen,

4. Freilauf von Jagdhunden im jagdlichen Einsatz 
in der Zeit vom 1. September bis zum 31. Januar 
sowie ganzjährig zur Nachsuche unter Beachtung 
des § 3 Absatz 2 Nr. 1 und Nr. 2,

5. Nutzung und zweckgebundene Beschilderung 
rechtmäßig bestehender Wege – einschließlich 
ökopädagogisch ausgerichteter Lehr- und Erleb-
nispfade –, Straßen, Leitungen und Einrichtungen,

6. Betreten des Waldes zum Zweck der Erholung und 
zur pfleglichen Entnahme von Pilzen, Kräutern 
und Beeren nicht besonders geschützter Arten in 
geringen Mengen zum persönlichen Gebrauch,

7. fischereiliche Nutzung der Gewässer im bisheri-
gen Umfang im Rahmen bestehender Nutzungs-
rechte und Pachtverträge und, soweit erforderlich, 
die zweckgebundene Beschilderung,

8. Verkehrssicherungsmaßnahmen und Arbeiten 
zur Unterhaltung und Instandsetzung rechtmä-
ßig bestehender Anlagen, Wege, Leitungen (ein-
schließlich Leitungstrassen) und Einrichtungen im 
Rahmen des jeweils auf Grund fachspezifischer 
Vorgaben erforderlichen Umfangs in der Zeit vom 
1. Oktober bis 28. Februar. Die Befristung gilt 
nicht:

 — bei Gefahr im Verzug,
 — bei geschlossenen Waldbeständen für Ver-

kehrssicherungsmaßnahmen an klassifizierten 
Straßen, Eisenbahnlinien und Bebauung,

 — für die Unterhaltung und Instandsetzung von 
Forstwirtschaftswegen, soweit erhebliche Stö-
rungen oder sonstige Beeinträchtigungen be-
sonders geschützter Tierarten ausgeschlossen 
werden können.

9. Arbeiten zur Unterhaltung von Gewässern in der 
Zeit vom 15. Juli bis 15. Oktober. Die Arbeiten 
sind dem Landesamt für Umwelt- und Arbeits-
schutz spätestens vier Wochen vor Beginn anzu-
zeigen. Bei Gefahr im Verzug gelten die Fristen 
nicht.

10. Erdarbeiten zur Sicherung, wissenschaftlichen Do-
kumentation und Bergung von Bodendenkmälern 
nach § 20 des Saarländischen Denkmalschutz-
gesetzes vom 19. Mai 2004 (Amtsbl. S. 1498) in 
der derzeit geltenden Fassung im Einvernehmen 
mit der Obersten Naturschutzbehörde,

11. Weiterführung bisher rechtmäßig ausgeübter Was-
sergewinnung in dem Maße wie es das natürliche 
Dargebot erlaubt,

12. Rad fahren und Reiten auf vorhandenen Wegen.
(2) Darüber hinaus ist zulässig:
1. in der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit alle Maß-

nahmen und Nutzungen, die zu keiner erheblichen 
Störung oder sonstigen Beeinträchtigung der im 
Schutz zweck genannten Brutvogelarten führen 
können; dies gilt auch für die Aus übung der Jagd.

2. in den Zug- und Rastzeiten alle Maßnahmen und 
Nutzungen, die zu keiner er heblichen Störung oder 
sonstigen Beeinträchtigung der im Schutzzweck 
ge nannten Zug- und Rastvögel führen können; 
dies gilt auch für die Ausübung der Jagd.

(3) Darüber hinaus ist im Rahmen der forstwirtschaft-
lichen Bodennutzung unter Be achtung der Grundsätze 
der guten fachlichen Praxis zulässig:
1. auf Flächen mit den Lebensraumtypen 9110 Hain-

simsen-Buchenwald, 9160 Sternmieren-Eichen-
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Hainbuchenwald, 91D1 Birken-Moorwald und 
91E0 Erlen-, Eschen- und Weichholzauenwald 
die Bewirtschaftung unter Beachtung der Vorga-
ben des Absatzes 2 Nr. 1 und Nr. 2 sowie unter Be-
achtung folgender Maßgaben:

 a) Bäume mit Großhöhlen oder Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten besonders geschützter Arten 
werden nicht genutzt,

 b) es verbleiben mindestens fünf Alt- und/oder 
Biotopbäume je Hektar für die Alterungs- und 
Zerfallsphase,

 c) es verbleiben mindestens ein stark dimensio-
nierter Baum oder eine nicht aufgearbeitete 
Starkholzkrone je Hektar als liegendes und/
oder stehendes Totholz,

 d) auf den flächenhaften Chemie- und Dünger-
einsatz wird verzichtet,

 e) es erfolgt keine Mahd von Waldwiesen vor 
dem 15. Juli und von Weg säumen von Juni bis 
August,

 f) Waldwiesen werden nicht aufgeforstet,
 g) es erfolgt keine künstliche Erhöhung des An-

teils nicht heimischer oder nicht lebensraum-
typischer Baumarten, bei Erhaltungszustand 
A über 10 %, bei Erhaltungszustand B über 
20 % und bei Erhaltungszustand C über 50 %, 
soweit dadurch der Erhaltungszustand gemäß 
Detailkarte zur Verordnung nicht verschlech-
tert wird.

2. auf den in der Übersichtskarte und in den De-
tailkarten dargestellten Flächen des ehemaligen 
Naturschutzgebietes „Kleberbachtal“ die Bewirt-
schaftung zusätzlich unter Beachtung folgender 
Maßgaben:

 a) es erfolgt kein Einsatz von Dünger oder che-
mischen Mitteln,

 b) in standortgerechten Beständen werden keine 
Aufforstungen vorgenommen,

 c) in standortgerechten Beständen erfolgt die 
Nutzung kleinflächig, im Uferbereich der Ge-
wässer einzelstammweise,

 d) in standortgerechten Beständen wird die Ent-
wicklung der natürlichen Waldgesellschaft des 
Standortes durch natürliche Verjüngung geför-
dert.

§ 4 
Unzulässige Handlungen und Nutzungen

(1) Unzulässig sind alle Veränderungen und Störungen, 
die das Naturschutzge biet in den für den Schutzzweck 
maßgeblichen Be standteilen erheblich beeinträchtigen 
können.
Insbesondere ist es unzulässig:
1. Eingriffe in den Wasserhaushalt vorzunehmen, 

insbesondere Flächen trocken zu legen, einschließ-
lich dem Bau von Drainagen,

2. Säume und dauerhaft brachgefallene Flächen zu 
mähen; davon ausgenommen sind Pflegeschnitte, 
die die flächenbezogenen Vorgaben des Manage-
mentplans beachten,

3. Brach- und Dauergrünlandflächen umzubrechen,

4. auf Flächen mit im Schutzzweck aufgeführten Le-
bensraumtypen Pestizide anzuwenden,

5. pyrotechnische Artikel oder künstlich gerichte-
te Lichtstrahlen (Laser) anzuwenden oder in das 
Schutzgebiet einwirken zu lassen,

6. Wohnwagen oder Container aufzustellen,

7. zu lagern und Feuer anzumachen, ausgenommen 
an dafür vorgesehenen, rechtmäßig bestehenden 
Stellen oder im Rahmen geführter Veranstaltungen 
zu Ökopädagogik, Erlebnispädagogik oder Um-
weltbildung, soweit der Schutzzweck nicht beein-
trächtigt wird,

8. Wagen und Krafträder außerhalb dafür zugelasse-
ner Anlagen zu parken,

9. Motorsportveranstaltungen außerhalb klassifizier-
ter Straßen sowie sonstige Veranstaltungen durch-
zuführen, ausgenommen geführte Veranstaltungen 
zu Ökopädagogik, Erlebnispädagogik oder Um-
weltbildung mit bis zu 100 Personen, soweit der 
Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird,

10. bauliche oder sonstige Anlagen zu errichten, auch 
solche, die baurechtlich verfahrensfrei sind; aus-
genommen sind an die Landschaft angepasste 
Hochsitze in einfacher Holzbauweise sowie das 
Aufstellen von Tischen und Bänken für öffentli-
che Zwecke der naturnahen Erholung, soweit der 
Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird,

11. wild wachsende Pflanzen ohne vernünftigen Grund 
zu entfernen oder auf andere Weise zu schädigen, 
nicht jagdbare wild lebende Tiere mutwillig zu be-
unruhigen, zu fangen oder zu töten sowie Puppen, 
Larven, Eier oder Brut- und Wohnstätten solcher 
Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen,

12. Hängegleiter, Gleitdrachen, Modellflug zeuge und 
Multikopter zu starten, zu landen und den Flugbe-
trieb mit ihnen auszuüben.

(2) Über Absatz 1 hinaus ist es unzulässig:

1. Flächen mit dem Lebensraumtyp 4030 Trockene 
europäische Heiden

 zu kalken.

2. auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 3160 Dystro-
phe Seen

 a) Wasserpflanzen- oder Röhrichtbestände zu 
mähen oder zu entfernen,

 b) das Gewässer und seine Ufer zu kalken.

3. auf den in der Übersichtskarte und in den Detail-
karten dargestellten Flächen des ehemaligen Na-
turschutzgebietes „Kleberbachtal“
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 a) zu baden und die Wasserfläche mit Booten zu 
befahren,

 b) zu fischen.

§ 5 
Managementplan, Schutz- und Pflegemaßnahmen

(1) Konkrete flächenbezogene Aussagen zu Artvor-
kommen und deren Habitatstruktu ren sowie zur Be-
wirtschaftung erfolgen in Managementplänen, die von 
der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr be-
auftragten Stelle erstellt werden. Auf bewirt schafteten 
Flächen erfolgt die Aufstellung nach Anhörung der 
Nutzungsberechtigten.
Auf Staatswaldflächen erfolgt die Erstellung der Ma-
nagementpläne bzw. Teilen der Managementpläne 
durch den SaarForst Landesbetrieb im Einvernehmen 
mit der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr 
beauftragten Stelle. Im Bereich der Zweckverbände für 
die Durchführung von Naturschutzgroßprojekten er-
folgt die Erstellung der Managementpläne im Beneh-
men mit den Zweckverbänden und dem Bundesamt für 
Naturschutz.
(2) Der Managementplan stellt darüber hinaus freiwil-
lige weitergehende Maßnahmen und Nutzungen dar.
(3) Die jeweils geltende Fassung des Management-
plans ist durch die Oberste Naturschutzbehörde oder 
die von ihr beauftragte Stelle entsprechend zu kenn-
zeichnen und dauerhaft zu verwah ren.
(4) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die in einem 
Managementplan nach Ab satz 3 enthalten sind, werden 
unter Aufsicht der Obersten Naturschutzbehörde oder 
der von ihr beauftragen Stelle durch diese oder in deren 
Auftrag, im Bereich des Staatswaldes auch durch den 
SaarForst Landesbetrieb und im Bereich der Zweck-
verbände für die Durchführung von Naturschutzgroß-
projekten auch durch die Zweckverbände durch geführt. 
Von einem Managementplan nach Absatz 3 abweichen-
de Pflege- und Ent wicklungsmaßnahmen bedürfen der 
vorherigen Zulassung durch die Oberste Naturschutz-
behörde oder der von ihr beauftragten Stelle. Bei Ver-
pachtung der im Eigentum der Städte und Ge meinden, 
Zweckverbände zur Durchführung von Naturschutz-
großprojekten, des Lan des oder des Bundes befindli-
chen Grundstücke und bei vertraglichen Vereinbarun-
gen zur Förderung der Nutzung sind die Vorgaben des 
Managementplans für die betroffene Fläche zu beach-
ten und in den Pachtvertrag aufzunehmen.

§ 6 
Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-

geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 
und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird.

Für sonstige Maßnahmen geringen Umfanges kann 
die Oberste Naturschutzbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn dadurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird.

§ 67 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.

(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgeset zes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die 
diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes anzuwenden.

(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhal tungszustandes des Lebens-
raumtyps oder der Art eingetreten ist oder begründet 
zu erwarten ist, kann das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz Anordnungen tref fen, um die Erhaltung 
oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes si-
cher zu stellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Kle-
berbachtal“ vom 1. Dezember 1988 (Amtsbl. 1989 
S. 1) in der derzeit geltenden Fassung außer Kraft. 
Auf den in § 1 dieser Verordnung bezeichneten Flä-
chen tritt gleichzeitig die Verordnung über die Land-
schaftsschutzgebiete im Landkreis Neunkirchen vom 
30. September 1988 (Amtsbl. S. 1063) und die Verord-
nung über die Landschaftsschutzgebiete im Landkreis 
St. Ingbert vom 2. Juni 1970 (Amtsbl. S. 631) in den 
jeweils geltenden Fassungen außer Kraft.

Saarbrücken, den 17. März 2017

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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